
Bereits im Ral~.men des ver
fahrens zur Anderung der 
EU-Richtlinie hatte der 

Deutsche Jagdschutz-Verband 
(DjV) in seiner Stellungnahme 
die Einführung einer solchen 
GefährdutJgshaftung zusam
men mit der FACE (EU-jagd
schutz-Verbände) und dem 
Deutschen Bauernverband ab
gelehnt. 

Man hatte darauf hingewie
sen, dass die EU-Produkthaf
tungsrichtlinie dem Schutz der 
Verbraucher vor Gefahren die
ne, die mit der industriellen 
Produktion zusammenhängen 
würden. 

Es sei von daher ungerecht
fertigt, den Jäger., ohne Ver
schulden für sein "Produkt" 
haften zu lassen, desseQ. Her
steller die Natur selbst sei und 
auf deren "Produktion" der jä
ger demnach keinen Einfluss 
habe .. Letztendlich konnten die 
jäger und Landwirte ihre Vor
stellungen aber nicht durchset
zen. 

Zwar sprach sich die deut
sche Bundesregierung gegen 
die Richtlinienänderung aus, 
diese Position wurde aber von 
den anderen Mitgliedstaaten 
nicht geteilt, so dass die not
wendige Mehrheit zur Ände
rung der Richtlinie doch zu
stande kam. 

Deshalb gilt seit dem 1. De
zember 2000 die Änderung des 
Gesetzes über die Haftung für 
fehlerhafte Produkte (Produkt
haftungsgesetz). Für den jäger 
bedeutet dies ganz konkret, dass 
er im Wege der Gefährdungs
haftung, das heißt ohne eigenes 
Verschulden, für gesundheit
lich b~denkliches Wildbret von 
einem Verbraucher auf Scha
denersatz in Anspruch genom
men werden kann, wenn durch 
den Verzehr dieses Wildbret 
zum Beispiel eine Gesundheits-

Jäger haften für 

Weil die EU-Produkthaftungsrichtlinien 
Gesetze geändert werden. Und nun sollen 

Produktion sie - im Gegensatz zu 

beeinträchtigung hervorgeru
fen wurde. 

Daraus ergibt sich die 
Umkehr der Beweislast 
Die Ersatzpflicht des jägers ist 
unter anderem nur dann aus
geschlossen, wenn er beweisen 
kann, dass das Wildbret den 
Fehler noch nicht hatte, als er 
es in Verkehr brachte, oder dass 
der Fehler von ihm objektiv 
nicht erkannt werden konnte. 

Während der geschädigte 
Verbraucher einfach die Be
hauptung aufstellen kann, sei
ne Beschwerden stammen vom 

Genuss verdorbenen Wild
brets, muss der jäger seine Un
schuld nachweisen. Man fragt 
sich ernsthaft, was sich die EU
Bürokraten dabei wieder ge
dacht haben? 

. Auf eine erste DjV-Anfrage 
teilte die Gothaer Versiche
rungsbankschon sehr frühzeitig 
mit, dass bei ihr Versicherungs
schutz im Rahmen der jagdhaft
pflichtversicherung für alle mit
telbar und unmittelbar mit der 
jagdausübung in Zusammen
hang stehenden Tätigkeiten 
oder Unterlassungen bestehe. 
Und dazu gehöre auch das In-



ze 
ovelliert wurden, mussten auch deutsche 
iger für Wildbret haften, auf dessen 
andwirten - gar keinen Einfluss haben. 

verkehrbringen von Wild bzw. 
Wildbret, heißt es in dem ent
sprechenden Schreiben. 

Personenschäden 
sind mit drin 
Rückendeckung bekommen 
wir Jäger jedoch auch vom Ge
samtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e. V. 
Auf Anfrage hin teilte dieser 
mit, dass von seinen Mitglieds
unternehmen mehrheitlich 
bestätigt' wurde, "dass die sel
tenen Personenschäden auf· 
grund der Weitergabe genuss
untauglichen Wildes an den 

Verbraucher von der Jagdhaft
pflich tversicherung gedeckt 
seien ... " Nähere Informatio
nen, wie sich die einzelnen 
Versicherer zukünftig verhal
ten wollen, entnehmen Sie der 
nebenstehenden Tabelle. 

Auch die Befürchtung, dass 
damit höhere Versicherungs
prämien einhergehen, ist erst
mal vom Tisch, weil der Fall der 
Abgabe wildbrethygienisch 
nicht einwandfreien Wildbrets 
an einen Verbraucher mit der 
Folge einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung wohl sehr 
~elten auftreten wird. Nu 

Reinheit ist das oberste 
Gebot: Saubere~ Auf
bre.chen, die genaue 
Untersuchung auf etwaige 
Krankheiten, das fachge
rechte Zerwirken und die 
Lagerung in einer sauberen 
Kühlkammer gehören zum 
Umgctng mit dem 
Nahrungsmittel Wildbret. 
Dank der Ausbildung in den 
Fächern Wild krankheiten, 
Wildbrethygiene und 
-verwertung sind die 
Deutschen Jäger hier 
vorbildlich 
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